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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/11 Personal- und Organisationsamt 11/030/2010 
 
Fraktionsantrag der Grünen Liste Nr. 163/2010; Haushaltskonsolidierung 2011 
Umstrukturierungen Liegenschaftsamt, Sportamt und Friedhofsgärtnerei 
Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss 

19.01.2011 öffentlich Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ämter 23, 24, 34, 41, 52, EB 77 
 
 
 

I. Antrag 
 
Die genannten Umstrukturierungen werden derzeit nicht weiterverfolgt. 
Der Antrag der Grünen Liste Nr. 163/2010 vom 30.11.2010 ist damit bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
 

• Eingliederung des Liegenschaftsamtes (Amt 23) als Abteilung in das  
Gebäudemanagement (Amt 24) 

 
Amt 23 könnte grds. als weitere Abteilung dem Amt 24 angegliedert werden. 
Die Verwaltung der Miet- und Pachtverhältnisse wurde bereits 2005 organisatorisch und per-
sonell von Amt 23 in das Amt 24 integriert. Die noch vorhandenen Schnittstellen sind opti-
miert. 
Die im Antrag erwarteten und nicht bezifferten Synergieeffekte sind aus Sicht der Verwaltung 
nicht gegeben. Der Amtsleiters des Amtes 24 leitet in Personalunion auch bereits die Abtei-
lung Techn. Gebäudemanagement, bei Zuordnung einer weiteren Abteilung wird die Lei-
tungsspanne als auf Amtsebene zu groß angesehen.  
Einsparungen durch den Wegfall von Planstellen sind nicht erkennbar. 
 
 
 
• Eingliederung der „Friedhofsgärtnerei“ des Standesamtes (Amt 34) in den  

Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB77) 

 
Das Sachgebiet Bestattungen und Friedhofswesen (Sachgebiet 34-3; eine „Friedhofsgärtne-
rei“ im klassischen Sinn besteht nicht) könnte grds. als viertes Sachgebiet der Abteilung 
Stadtgrün (Abt. 773) angegliedert werden.  
Die im Antrag erwarteten und nicht bezifferten Synergieeffekte sind aus Sicht der Verwaltung 
jedoch nicht gegeben.  
Eine Sachgebietsleiter-Stelle kann aufgrund der wahrzunehmenden Sachbearbeitungsauf-
gaben nicht eingespart werden. Der Standort mit Werkstatt auf dem Zentralfriedhof müsste 
ebenfalls erhalten bleiben, weil der Bestattungsbetrieb kurzfristige Einsatzbereitschaft und 
schnelle Verfügbarkeit erfordert. Eine Trennung von Bestattungen und Friedhofsunterhalt 
wird nicht für sinnvoll angesehen. Aufgrund des dezentralen Erlanger Friedhofskonzeptes 
(11 Friedhöfe) wird eine Einsparung eines Standortes od. einer Werkstatt bei einer Zusam-
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menlegung nicht für sinnvoll erachtet.  
1996 wurde der Bereich Bestattungs- und technisches Friedhofswesen dem Standesamt 
zugeordnet und arbeitet nach Mitteilung der Dienststelle seit Jahren kostendeckend. 
 
 
• Eingliederung des Sportamtes (Amt 52) in das Kultur- und Freizeitamt (Amt 41) 

 
Ein Zusammenschluss wäre theoretisch möglich. Die im Antrag erwarteten und nicht bezif-
ferten Synergieeffekte sind aus Sicht der Verwaltung jedoch nicht gegeben.  
Es sind keine Schnittmengen (weder in der Sportförderung noch bei den Zielgruppen), sowie 
keine Einsparungen durch den Wegfall von Planstellen erkennbar. 

 
 

 
 
 
 
Anlage: Fraktionsantrag Nr. 163/2010  
 
 

III. Abstimmung 
 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


